
   

   

Reglement betreffend die Vergabe von Beiträgen im Bereich Gesundheit und Soziales 

Änderung vom 19. Dezember 2023 

Der Gemeinderat Riehen 

beschliesst: 

I. 

Reglement betreffend die Vergabe von Beiträgen im Bereich Gesundheit und Soziales vom 20. Novem-

ber 2012 1) (Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt geändert: 

§  1 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Gemeinde fördert die Lebensqualität der Bevölkerung mittels geeigneter Angebote im Gesund-

heitsbereich und in der Sozialberatung sowie für ältere Menschen. 

§  4 Abs. 1 
1 Die Gemeinde kann Organisationen gemäss § 3a Abs. 1 Bst. a) unterstützen, die 

a) (geändert) Aktivitäten mit ideellem Zweck durchführen, insbesondere in den Bereichen sozi-

ale Vernetzung und Beratung, Nachbarschaftshilfe, Gesundheitsförderung, Armutsprävention 

oder mittels Angebote für ältere Menschen oder für Menschen mit einer geistigen oder kör-

perlichen Behinderung, 

§  5 Abs. 3 (geändert) 
3 Die Gemeinde kann auch einzelne Projekte und Veranstaltungen in Riehen in den Bereichen Gesund-

heitsförderung, Alter und Pflege sowie Armutsprävention unterstützen. 

§  6 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Es können folgende Beiträge erbracht werden: 

Aufzählung unverändert. 
2 Folgende weiteren Leistungen können gewährt werden: 

Aufzählung unverändert. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Im Namen des Gemeinderats 

Die Präsidentin: Christine Kaufmann 

Der Generalsekretär: Patrick Breitenstein 
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